
Aufnahme in Kindergarten und Krabbelstube 
 

Krabbelstube:  Aufnahme von Kindern ab dem 12. 

  Lebensmonat 
 

Kindergarten: Aufnahme von Kindern ab dem 3. 

  Lebensjahr 
 

Aufnahmemodalitäten: 
 

▪ Jänner:  Vormerkung und Bedarfserhebung 
 

▪ Ende April/Anfang Mai: entscheidet der Rechtsträger über die Aufnahme der  

 Kinder. 

 Schriftliche Zu- und Absagen bezüglich 

  Kindergarten-/Krabbelgruppenplatz 
 

▪ Mai:  Verbindliche Einschreibung mit persönlichem 

  Gespräch, Übergabe der Kindergarten- und 

  Tarifordnung, Vorlegen der Geburtsurkunde  

  und des Impfpasses 
 

▪ Juni:  Kennenlernnachmittag in den Gruppen 
 

▪ Juni: Neuanfängerelternabend 
 

▪ September: Elternversammlung und Elternabend für alle 

  Eltern 
 

Die Aufnahme von Kindern: 
 

• erfolgt auf Grund von Platz- und Personalkapazitäten 
 

Sie hängt unter anderem ab 
 

• vom Alter der Kinder (Kindergartenpflicht) 

• von der Berufstätigkeit / Ausbildung / Arbeitsuche der Eltern 

 

Weitere Informationen: 
 

• Sind noch Plätze frei, können Kinder auch während des Jahres aufgenommen 

werden.  
 

• Der Kindergarten/die Krabbelgruppen sind für alle Kinder bis 13.00 Uhr 

beitragsfrei. Das Mittagessen und die Nachmittagsbetreuung sind 

kostenpflichtig. 
 

• Genauere finanzielle Regelungen sind der Tarifordnung unserer Einrichtung 

zu entnehmen. 

 


